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Cismi kurz zurückgewieſen wurde Unbegreiflich leibt, wie der Geandtſchaftskaplan ſich befugt rachten konnte, eine Trauung 3  25  —nehmen, da eS In Oeſterreich eine anerkannte anglikaniſche Inicht gibt Leider erfahren wir ni ob derſelbe eine Matrikulirungüberhaupt für unnöthig gehalten oder wie er den Ehewerbern die
bürgerliche Anerkennung threr Ehe ſichern wollte

Auffallend iſt auch die nachfolgende Dispensertheilung
perſönlicher Befähigung.
den Willen de und die Entſcheidung der Untergerichte punctoDie Entſcheidung des oberſten Gerichts⸗MN den juridiſch⸗theologiſchen Vorleſungen dürfte man wohlüberall auf dieſes letzteren Standpunkte Unmer geſtanden ſeincheint Uuns ſelbſtverſtändlich, daß IIi die Anſchauung der Unter
gerichte gar nich diseutirhar gefunden hätten. leſe Behörden Abenſich viele Mühe gegeben, entiſch 3u erfahren, ob mn Italien das
impedimentum Catholieismi beſteht oder nicht ud da ſie ſchließlichCOnhtra ſich entſcheiden Iu können glaubten, erachteten ſie * als
juridiſch erlaubt, das öſterr. Eherecht beiſeits 3 aſſen und nach dem
tal amtszuhandeln. Schreiber dieſes ſagt ſeinen Schülern üumer
Uncto perſönlicher Fähigkeit: iſt Nur der Nachweis beizubringen,daß ern Ehewerber Aus dem Auslande In einer Heimat eine iltigeEhe eingehen könne, alſo Vorſorge 3u treffen, daß, venn EL ſpäterheimkehren wollte, Nl die bei uns giltige Ehe ungiltig betrachtetwerde Poſitiv aber beobbachten Uir Inſere Geſetze; Vas hei un
verhoten iſt, das zuzulaſſen auf Grund eines ausländiſchen Geſetzes,gibt CS für uns kein Recht Damit ſtimmt die Entſcheidung des
oberſten Gerichtshofes.

Die Entſcheidung für die Revalidation der Ehe durch die bloße
Diſpensgewährung ohne oder vielmehr ogar den Willen des
erſcheint faſt als eine Vermengung von Revalidirung und Sanirung
(Sahatio III radice). Letztere iſt jedoch im bgl Geſetze gau nicht be⸗
gründet Das II Eſe kennt eine ſolche, auch ohne Wiſſen
der Eheleute. Aber dabei iſt das Fortbeſtehen ( Conſenſes vor
ausgeſetzt. Wenn die Spondenten einmal von der Ungiltigkeit des
abgegebenen onſenſes wiſſen und die Erneuerung verweigern, gibt
eS auch kirchlich keine Sanatio aber eine olche vorgenommen
wird, iſt die Ehe Anfange an ſanirt Die Grazer Entſcheidung
einer Sanirung Punkte der Diſpens bei den angedeuteten Ver⸗
hältniſſen der Verweigerung der Conſenserneuerung würde canoniſch
als eine Monſtroſität erſcheinen.

St Pölten. Monsignore Profeſſor Dr e
Dauer der aCultas absolvendi reservatis.) Ein

Weltprieſter hat von ſeinem Diöceſan

Biſchofe bei einer Audienz die
beſondere Facultät erhalten, von allen biſchöflichen Reſervat⸗Fällen
loszuſprechen. Der ſtirbt macht von der ertheilten Fa
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Ultät auch während der Sedisvacanz und ogar nach der Wieder—
eſetzung des biſchöflichen Stuhles Gebrauch. Nun zweife EL üher
die Fortdauer der Vollmacht und wünſcht ſichere Aufklärung.

Aus einigen nothwendig geſtellten Fragen ergibt ſich daß der
Biſchof dieſe beſondere Begünſtigung einem Diöceſanprieſter als eine
Art Belohnung für eifrige Seelſorgsdienſte, als Zeichen ungewöhn⸗
licher Huld ertheilte, daß gar keine beſchränkende Clauſel beigefügt
wurde wie donee NObis placuerit oder 20 arbitrium nostrum
Facultäten, die Der modum gratiae abſolut, ohne Einſchränkung
erthei werden, erlö  en nicht mit dem ode oder der Amtsent—
hebung des berechtigten Verleihers, ſondern dauern fort bis zur aus
drücklichen Zurücknahme von Elte des Amtsnachfolgers, oder bis

ode des Privilegirten. Es iſt auch einerlei ob die acultä
blos mündlich oder auch ſchriftlich ertheilt wurde Herr kann dem—
nach ſich beruhigen. Konings 150 II 63 Mark 233

ebrg Freund,
Rector des Redemptoriſten⸗Collegiums In Wien

(Verpflichtung zur Dispensbewerbung ehufs
Verehelichung.) Titus brachte durch ungeſtümes Ureden die
Caja um ihre Unſchuld Er bereute eine Sünde und gelobte In eine
religiöſe Genoſſenſchaft einzutreten. Unbeſtändig, wie war, ereute
0 ſein Gelübde und deflorirte eine Couſine unter dem Verſprechen
der Verehelichung.

Caja zu heirathen iſt tu nicht verpflichtet. Wenn die Sünde
eine olge atte, iſt der Verführer nach dem Naturrechte und
nach poſitiven Geſetzen verhunden der Erziehung des Kindes l
nehmend mitzuwirken. (Ef 8167 Wenn der Verführer
Gewalt gebrau oder durch Liſt das Mädchen Üüberredet hat, ſo iſt

als CauUS HEAx damni verpflichtet den Schaden 3u erſetzen,
welcher für Tochter und Eltern Aus ſeiner widerrechtlichen andlung
reſultirt. Hat EL zwar nicht Liſt noch Gewalt gebraucht, aher doch
verſchiedene ungeſtüme Ueberredungskünſte, iſt ET 3u eilweiſem
adenerſatz verbunden. (Mare 44 958)/. Urde die Ehe nicht ver
ſprochen, iſt auch keine Pflicht da, ſie Abzuſchließen, eS ſei denn,
daß nur dadurch eine Schadloshaltung möglich waäre. Titus gelobte
In einen religiöſen Orden treten iſt In Rückſicht auf einge⸗
ſendeten Aſu N nöthig des Langen nd Breiten 3u unterſuchen,
ob das Gelübde giltig war. Wir nehmen ES an Urch die darauf
folgende böſe That T eine Rechtscolliſion emn Das Recht Gottes
auf Erfüllung des ihm gemachten Verſprechens kommt Iu ſcheinbaren
Conflict mit dem E  6 das die Couſine auf Abſchluß der Ehe
rlangt hat Würde Titus die Ehe verſprochen haben, Ohne die
böſe That 3u begehen, wäre das Verſprechen jedenfalls ungiltig.
„S8/ VOtUm antegedat sponsalia. Certum Est, IPSA 688  D ITrita. quia


